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nicht dberschdtzt und erst recht nicht #bertrieben
werden. Die oft rasende Sportbegeisterung von heute
ist kaum als eine gesunde Erscheinung in unserem
Volksleben zu werten. Und ist sie nicht obendrein
auch noch ein Stiick ,,Nachéfferei”? Haben nicht die
britischen und amerikanischen Truppen des Weltkrie-
ges den massenbegliickenden Fussball auf unsern Kon-
tinent geworfen? In der Vorkriegszeil spielte er nicht
diese volkstiimliche Rolle. Besteht der. angedeutete
Zusammenhang, dann wéire noch zu bemerken, dass
weder in England, noch in Amerika das zusammenge-
worbene Militdr als Volksteil hoch gewertet wird.
Unsere Jungmannschaft brauchte nicht eben den Zeit-
vertreib armer Soldner als Hauptsport zu betreiben.
Im Interesse der Demokratie konnte man noch iiber
das Wort eines Englédnders aus der Oberschicht nach-
griibeln. Der hohe Herr meinte: ,,Wenn die Massen
einem Lederball ihr Interesse schenken, dann kénnen
wir andere unbehelligt mit dem Erdball spielen.” Das
soll wohl heissen, {ibertriebener Sportgeist und mas-
siver Sportbetrieb konnte Entgeistigung des Volkes
zur Folge haben und Schwund der politischen Reife.
Schon das republikanische Rom hatte seinen ,,Campus
Martius”, aber der Hauptplatz romischen Lebens war
das Forum; als Circus und Kolosseum die Hauptplitze
wurden, da war das Ende der Republik nicht mehr
ferne. — Ueber Entgeistigung des heranwachsenden
Volkes ist auch schon in der Republik Ziirich geklagt
worden. Im Kantonsparlament sprach neulich selbst
der Erziehungsdirektor von mangelnder ,,Befihigung
der Schiiler zum schriftlichen und miindlichen Aus-
druck” und meinte, es fehle ,leider die nétige Ehr-
furcht vor der Sprache”.

Entgeistigung ist aber nur ein Durchgangssta-

dium zu einer Art Vertierung des Menschen. Als
»Animal rationale” wird der Mensch definiert. Wer
das ,,Rationale” nicht bildet, dem bleibt am Ende nur
noch das ,,Animale”.

Alles in allem: Zu befilrworten ist Korperpflege
durch entsprechenden Schutz vermittelst Nahrung und
Kleidung. Das ist fiir die meisten Menschen sogar
sittliche Pflicht, und nur die Unmoglichkeit entbindet
davon. Erlaubt, ja empfehlenswert, ist eine gewisse
Korperkultur. Durch passende Uebungen soll der Leib
befihigt werden, dem Menschen in seinen Be-
{'ufspﬂiellten behilflich zu sein oder wenigstens ihn
nicht:dabei zu hindern. Warum sollte der Redner nicht
seine Brust entwickeln, der Hochbauarbeiter sich nicht
geschmeidige Glieder schaffen? Auch der eigentliche
Geistesarbeiter sollte den Leib durchaus nicht als
»quantité négligeable” behandeln. Fiir ihn besonders
ist das Biichlein iiber Heimgymnastik vom Jesuiten
Lockington geschrieben. Es wirkte seinerzeit fast wie
eine befreiende Offenbarung. Selbst die Aszeten ent-
deckten darin keinen Widerspruch zur christlichen
Vollkommenheit. —- Unvereinbar mit christlicher Er-
ziehung ist der Korperkult, der den Leib und seine
Ausbildung iiber alles erhebt und dariiber den Geist
und Gott selber vergisst und vernachlissigt. Es
braucht, um mit Mallinckrodt zu reden, eine ,katho-
lische Nase”, damit christenwiirdige Korperkultur nicht
Zum neuheidnischen Kérperkult entarte.

Bei der korperlichen Erziehung, die auch das ka-

nonische Gesetz betont, wird dem katholischen P#da-
gogen als Leitsatz das Paulinische Wort voranleuch-
ten: ,,Ich bezwinge meinen Leib und bringe ihn unter
meine Botmissigkeit.” Erziehung ist vor allem der
Seele verhaftet, nicht dem Leibe, ist in diesem Sinne
nicht ,,leibhaftig”.

Useber die Schulverhiitnisse Im Kanton Zlrich*

Aus dem Referat von Rechtsanwalt Dr. J. Kaufmann,
Prisident des Kath. Schulvereins Ziirich r. U,
am Schweiz. kath. Schultag in Einsiedeln.

1. Konfessionelle Schulen.

Die katholische Mdidchensekundarschule. Die im April
1924 mit 32 Schiilerinnen eréffnete Schule zdhlt heute 9
Lehrkrifte (Lehrschwestern von Menzingen) und - 240
Schiilerinnen.

Die Errichtung einer katholischen KnabenSekundar-
schule ist geplant.

Freie evangelische Schulen bestehen in Ziirich, Win-
terthur und Horgen; sie umfassen die Primar- und Se-
kundarschulen.

Der Kanton Ziirich duldet die konfessionellen Privat-
schulen. Seine gesetzlichen Bestimmungen iiber die Pri-
vatschulen sind sehr diirftig. Die Aufsicht wird durch
Gemeinde- und Bezirksschulbehdrden ausgeiibt. Der Er-
ziehungsrat genehmigt die Anstellung der Lehrkridfte. Er
verlangt eine gleich gute Vorbildung wie fiir die Lehrer
an den offentlichen Schulen des Kantons Ziirich. Beziig-
lich der Lehrmittel besteht grundsétzlich Freiheit; immer-
hin miissen die privaten Sekundarschulen auf den An-
schluss an die Mittelschulen Riicksicht nehmen.

-Im sozialdemokratischen Schulprogramm wird “den
Privatschulen der Kampf angesagt.

1I. Staatsschule und konfessioneller Religions-

unterricht.

Der katholische Rellglonsunterrlcht ist iiberall vom
Schulpensum ausgeschlossen, auch in den Gemeinden mit
staatlich anerkannter katholischer Kirchgemeinde.

Der evangelische Religionsunterricht wird als Schul-
fach nur in der 7. und 8. Klasse der Primarschule und
in der Sekundarschule erteilt. Die Schulgemeinde bezahlt
den Religionslehrer; die Katholiken sind verpflichtet, in-
direkt auf dem Wege der allgemeinen Gemeindesteuer an
die Kosten des konfessionellen evangelischen Religions-
unterrichtes ‘beizutragen (Entscheid des ziircherischen Re-
gierungsrates vom 7. Dezember 1912 und des schweizeris
schen Bundesgerichts vom 14, Mérz 1913 in Sachen Kilin
und Genossen gegen Uster).

Der katholische Religionsunterricht wird meistens in
Schullokalen erteilt, die gemiss gesetzlicher Vorschrift den
»konfessionellen Minderheiten” unentgeltlich zur Verfii-
gung zu stellen sind. Da sich dieses Benutzungsrecht nur
auf die ,schulfreien Stunden” bezieht, stellen sich die
meisten Schulbehérden, vor allem diejenigen der Stadt
Ziirich, auf den Standpunkt, dass der katholische Reli-
gionsunterricht nur ausserhalb der normalen ' Schulzeit,
also namentlich abends von '%5-—%%7 Uhr, erteilt werden
diirfe. Ein Gesuch um Anordnung der Stundenpldne in
der Weise, dass der katholische Religionsunterricht in
schulfreien Randstunden; 2. B. von 8—9 Uhr oder von
11—12 Uhr, erteilt werden konne, wurde am 2. Dezember
1920 von der Zentralschulpflege der Stadt Ziirich abge-

i

lehnt, und zwar:in erster Linie mit der grundsatzhchen

* Verglelche hlerzu J Kaufmann, Schulfragen im Kanton
Ziirich in der «Schweizer-Schule> 1924, Nr. 1.
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Begriindung, dass den Schiilern der 1.—6. Primarklasse
kein konfessioneller Religionsunterricht erteilt werden
diirfe. Der katholische Religionsunterricht in den Abend-
stunden erleidet mannigfache Stérungen durch andere
Veranstaltungen der Schule.

Im Jahre 1925 machte der damalige Erziehungsdirek-
tor Dr. H. Mousson den Vorschlag, es sei in der Volks-
schule der konfessionelle Religionsunterricht (fiir alle
Konfessionen) als Schulfach einzufiihren; der Unterricht
sei durch von den Stimmberechtigten zu wihlende Lehrer
zu erteilen. Dieser Vorschlag Moussons wurde von der
Lehrerschaft einmiitig bekdmpft. Die evangelische Kir-
chensynode, die ihn anfinglich begriisst hatte, kapitulierie
vor der geschlossenen Opposition der Lehrerschaft,

III. Der konfessionslose Bibel- und Siltenunierricht
in der Staatsschule.

§ 26 des Volksschulgesetzes bestimmt: ,,.Der Unter-
richt in biblischer Geschichte und Sittenlehre wird in den
ersten sechs Schuljahren durch den Lehrer erteilt und ist
so gestaltet, dass Schiiler verschiedener Konfessionen ohne
Beeintriachtigung der Glaubensfreiheit an demselben teil-
nehmen koénnen.” Fiir den Bibel- und Sittenunterricht
besteht ein detaillierter Lehrplan; in der 4.—8. Klasse
sind besondere Lehrmittel im Gebrauch. Der Lehrplan
wurde aber vielerorts, namentlich in der Stadt Ziirich,
nicht mehr beobachtet, weshalb ein Kreisschreiben des
Erziehungsrates vom 4. Juli 1922 den Lehrern die strikte
Jeobachtung des Lehrplanes zur Pflicht machte, gleich-
zeitig aber das Recht der Eltern, ihre Kinder von diesem
konfessionslosen Religionsunterricht zu befreien, aner-
kannte, Die infolge dieses Kreisschreibens organisierte
Dispensationsbewegung der Katholiken ist vielerorts wie-
der eingeschlafen, weil zahlreiche T.ehrer nach wie vor
den Lehrplan nicht beobachten und entgegen dem Kreis-
schreiben keinen Bibelunterricht erteilen.

IV. Die Stellung der Staaisschule zum Christentum.

Die ziircherische Staatsschule ist zum Christentum
weder grundsitzlich noch faktisch positiv eingestellt. Das
wird auch von protestantischer Seite bedauert. Im Kanton
Ziirich wirken zahlreiche atheistische Lehrer, die Mitglie-
der einer Freidenkerorganisation sind. Das Schulgebet,
das friiher allgemein iiblich war, verschwindet, namentlich
in der Stadt Ziirich, immer mehr. Wir haben heute prak-
tisch die religionslose Schule.

Die mehrheitlich sozialdemokratische Kreisschulpflege
Ziirich IIT postuliert einen jedes religitsen Beiwerks ent-
kleideten ',,reinen Ethisch-Unterricht”. Sie erkldrte sich
im Jahre 1929 auf Antrag eines Kommunisten fiir die Ab-
schaffung des Schulgebetes. Ueber die ,,Schulgebets-
Debatte” im Ziircher Grossen Stadtrat vom 2. Oktober
1929 siche J. Kaufmann, ,Zur Ziircher Schuldebatte” in
der ,,Schweirzerischen Rundschau”, 1. November 1929.

V. Die Vertretung der Katholiken in den
Schulbehorden.

Seit ca. 30 Jahren sind wir in eingelnen Schulbehdr-
den vertreten, seit 20 Jahren in allen stddtischen Schul-
pflegen. In der Bezirksschulpflege Ziirich haben wir heute
5 Vertreter (gegeniiber einem vor 20 Jahrem); ferner je
einen Vertreter in den Bezirksschulpflegen Horgen, Meilen
und Hinwil. In alle ilibrigen Beeirksschulpflegen und in
den Erziehungsrat sind wir leider noch nicht eingetreten.

Die Zahl der praktizierenden katholischen Lehrer ist
ausserordentlich klein,

Die Katholische M#édchensekundarschule in Zilrlqh

Von Dr. jur. Jos. Kaufmann.

Die Errichtung von katholischen Schulen wurde schon
in den 80er Jahren vom damaligen Pfarrer Carl Reichlin
ins Auge gefasst. Allein die rasche Zunahme der Zahl der
Katholiken in Ziirich und Umgebung nétigte dazu, zuerst
an den Ausbau der Seelsorge zu denken und die finanziel-
len Mittel fiir den Bau von Kirchen und Heimen zu ver-
wenden. Aber die katholische Schulidee wurde dariiber
nicht vergessen!. Im stillen sammelten die heiden ersten
Pfarrer an der Liebfrauenkirche, die Herren Dr. Ferd.
Mait sel. und der jetzige Canonicus Basilius Vogt, jahre-
lang Mittel filr den Schulhausbau. Im Mirz 1910 er-
schien eine von Georg Baumberger sel. verfasste Denk-
schrift ,Betreffend die Schulfrage der stadtziircherischen
Katholiken”, der ich folgende Sitze entnehme:

«Die Hauptsache ist der entwicklungsfdhige, gesunde und
praktische Anfang (sc. die Schaffung einer Sekundarschule
als Freischule). Sein Aufbau ist das Werk einer ganzen
Generation. Schon die Verwirklichung dieses Anfanges wire
ein grosses und unendlich fruchthares Werk. Es wiirde
eine feste Burg katholischen Glaubens- und Kirchenlebens
geschaffen in einem wichtigsten, aber gefihrdetsten Punkte,
eine Burg, deren Schutzwirkungen weit iiber die unmittel-
bare Gegenwart und iiber ziircherische Gemarkungen hinaus-
reichten. Noch nie war der Katholizismus solcher Burgen
bediirftiger als in der Gegenwart, deren furchtbarer materia-
listischer Wellenschlag alle Dimme desselben niederzureissen
und ihn bis in seine Herzgebiete zu verwiisten droht.»

Im Oktober 1923, am Tage nach der Benediktion der
Guthirtkirche, konstituierte sich — auf die Initiative von
Herrn Pfarrer Bas. Vogt und in Anwesenheit von Bischof
Dr. Georgius Schmid v. Griineck sel. — der ,Katholische
Schwlverein Ziirich”; sein erster Président war Rechts-
anwalt Dr. Caspar Melliger. Der Verein bezweckt die Er-
richtung und den Betrieb von katholischen Volksschulen.

Die Griinder dachten aber nur an Sekundarschulen,
da fiir die Schiiler dieser Stufe die Gefahr, den Glauben
zu verlieren, grosser ist als auf der Primarschulstufe. Als
besonders dringlich wurde eine Knabenschule betrachtet.
Allein man entschloss sich trotzdem, mit der Mddchen-
schule zu beginnen, und eriffnete sie mit einer I. Sekun-
darklasse von 32 Méadchen im April 1924, in dem dem
St. Josephverein gehorenden .Hause Schienhutgasse 7.
Als erste Lehrerinnen wirkten Sr. Hildegard Haag und
Sr. Mechthilde Schmutz, beide vom Institut Menzingen.

Im April 1926 wurde das von. Architekt Anfon Higi
erbaute Schulhaus am Hirschengraben bezogen. Es liegt
unterhalb der Terrasse vor der Eidg. Technischen Hoch-
schule, in ndchster Ndhe der Universitidt, und enthalt 8
Klassenzimmer, eine gerdumige Turnhalle, besondere
Riume fiir den Handarbeits-, Zeichen- und Naturkunde-
unterricht, sowie eine grosse Schulkiiche. Ein Stockwerk
war fiir die Médchenschule, das andere fiir die Knaben-
schule in Aussicht genommen. Beim Bezug des Schulhau-
ses existierten 3 Sekundarklassen (I.—III.); dazu kam
noch eine 7. Primarklasse. Die Erfahrung hatte ndmlich
gezeigt, dass manche Schiilerinnen am Schluss der 6. Pri-
marklasse den Anforderungen der Sekundarschule noch
nicht gewachsen sind und dass in den stidtischen 7. und

8. Klassen der Prozentsatz der katholischen Schiiler

1 Von 1912 bis 1917 bestand in der Klosbachstrasse 77, von
1917 bis 1924 in der Villa ,,Persévérance” an der Forch-
strasse 22 in Ziirich 8 eine kleine katholische Privat-
schule, welche von den Damen geleitet wurde, die jetzt
das Institut international Villa ,Rhitia” in Luzern inne-
haben. -



	Ueber die Schulverhältnisse im Kanton Zürich

